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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

7.ZPMRK Art4 Abs2

StPO §352 Abs2

Rechtssatz

Der Vornahme der für nötig befundenen Vorerhebungen vor der Stellung eines Wiederaufnahmeantrages steht die

Rechtskraftwirkung des Einstellungsbeschlusses nicht entgegen, denn das Wiederaufnahmeverfahren bildet in seiner

Gesamtheit eine in der Prozeßordnung vorgesehene Durchbrechung dieses Grundsatzes, deren Zulässigkeit im Art 4

Abs 2 des 7. Zusatzprotokolls zur MRK anerkannt wird.
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